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N I E D E R S C H R I F T 

über die Sitzung der  
 

der G E M E I N D E V E R T R E T U N G 
der Marktgemeinde Rauris 

 
am Montag, den 11. September 2023 um 19.00 Uhr 

im Marktgemeindeamt Sitzungssaal 
 
Zahl: 2023 EAP 004-4 / IG 
Betrifft: Sitzung Gemeindevertretung - Niederschrift 
 
 
Vorsitz:  Bürgermeister Peter Loitfellner 
 
 
Für die ÖVP:  
GR Johann Wallner, GV Harald Maier, GV Bettina Wimberger, GV Thomas Röck, GR Bernhard Lackner 
 
Entschuldigt: --- 
 
 
Für die SPÖ:  
Vizebgm. Martin Schönegger, GV Theresia Sichler, GV Andreas Groder, GR Christoph Hutter, GV Josef 
Seidl, GV Anton Sommerer, GV Wolfgang Wallner, GV Paul Schwaiger 
 
Entschuldigt: GR Astrid Kammerer-Schmitt, GR Lukas Schwaiger, GV Manuela Ottino 
 
 
Für die WGR: 
Roswitha Huber jun.,  
 
Entschuldigt:  GV Alois Portenkirchner 
 
Sonstige Anwesende: --- 
 
Zuhörer: lt. Liste Anwesenheit – keine anwesend 
 
Schriftführerin: AL Isabell Gruber 
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Tagesordnung: 
 
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

2. Fragestunde 

3. Kenntnisnahme des Protokolls der letzten Sitzung der Gemeindevertretung 

4. Berichte der Ausschüsse 

5. Jahresrechnung 2022; Beschlussfassung 

6. Tarifanpassung Kindergarten ab 01. April 2023; rückwirkende Beschlussfassung 

7. Flächenwidmungsplan der Marktgemeinde Rauris; Umwidmung einer Fläche von Grünland 
in Bauland, GN 586/2, KG Unterland und Kennzeichnung als Apartmenthaus, GN 586/2 und 
586/6, KG Unterland; Beschlussfassung 

8. Nachbesetzung Mitglied Fondsbeirat Salzburger Nationalparkfonds nach Austritt von 
Altbgm. Gaßner Manfred, Beschlussfassung 

9. Vertrag über die Errichtung und den Betrieb eines Tagesbetreuungszentrums mit den 
Gemeinden Taxenbach, Lend und Dienten und Vereinbarung mit Hilfswerk; 
Beschlussfassung 

10. Bestellung Christa Huber als Ortsleiterin des Salzburger Bildungswerkes; Beschlussfassung 

11. Hilfswerk und TEZ Bedarfsbescheid Betreuungskontingent 2023/2024; Beschlussfassung 

12. Betreuungsform barrierefreie Wohnungen (betreubares Wohnen) am Standort Wiesenweg 
4; Beschlussfassung 

13. Allfälliges 

14. Berichte der Ausschüsse (nicht öffentlich) 

 
Die Sitzung ist für die Tagesordnungspunkte 1 bis 13 öffentlich. 
 
zu den Tagesordnungspunkten: 
 
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Der Bürgermeister begrüßt die Versammelten und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
 

2. Fragestunde 

Keine Wortmeldungen. 

 

3. Kenntnisnahme des Protokolls der letzten Sitzung der Gemeindevertretung 

Das Protokoll wird ohne Einwände zur Kenntnis genommen. 

 

4. Berichte der Ausschüsse 

Keine Wortmeldungen. 
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5. Jahresrechnung 2022; Beschlussfassung 

Der Bürgermeister berichtet: 

Die Jahresrechnung 2022 ist gemäß der Auflagefrist im Gemeindeamt öffentlich aufgelegen und 
konnte während der gewöhnlichen Amtsstunden eingesehen werden. Schriftliche Einwände gegen den 
Rechnungsabschluss und die Vermögens- und Schuldenrechnung wurden innerhalb der Auflagefrist 
nicht eingebracht. 

Die Jahresrechnung 2022 wird vom Bürgermeister kurz vorgetragen und Fragen beantwortet. 

Über Antrag des Bürgermeisters wird die Jahresrechnung 2022 einstimmig beschlossen. 

 

6. Tarifanpassung Kindergarten ab 01. April 2023; rückwirkende Beschlussfassung 

Der Bürgermeister berichtet: 

§ 45a S. KBBG 2019: 

(1) Das Land Salzburg ersetzt nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen einen Teil der Entgelte für 
die Betreuung von Kindern gemäß Abs. 2 in Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen 
einschließlich Praxiskindergärten („Elternbeitragsersatz“). 

(2) Der Elternbeitragsersatz gebührt für die Betreuung bis zu einem Ausmaß von 20 Wochenstunden 
von nicht schulpflichtigen, nicht besuchspflichtigen Kindern mit Hauptwohnsitz im Bundesland 
Salzburg 
1. Die zu Beginn des Kinderbetreuungsjahres das 3. Lebensjahr vollendet haben,  
a) bis zum Beginn der Schulpflicht oder; 
b) bis zum Beginn des vorzeitigen Besuchs der Volksschule (§ 7 Schulpflichtgesetz 1985) 

 
Tarifanpassung Kindergarten ab dem 01.04.2023 
 
Für Kinder, die am 01.09 das 3. Lebensjahr vollendet haben ausgenommen Vorschulkinder im 
verpflichtenden letzten Kindergartenjahr (Bundeszuschuss) 
 
Monatlicher Kinderbetreuungsbeitrag für Kinder, die am 01.09 das 3. Lebensjahr vollendet haben: 

Betreuungszeit Mtl. Elternbeitrag 
gültig ab 01.04.2023 
inkl. Ust 

Elternbeitragsersatz 
Land (45a S.KBBG) 

Elternbeitrag pro 
Monat abzüglich 
Elternbeitragsersatz 

Vormittags (30 h / Woche 
07:00 bis 13 Uhr) 

€ 100,00 € 100,00 € 0,00 

 
Bei Kindern im verpflichtenden letzten Kindergartenjahr bleiben die Tarife unverändert wie für das 
Jahr 2023 beschlossen (ab 1.1.2023) bestehen. 
 
 Die Tarifanpassung erfolgt rückwirkend zum 1. April 2023.  
 Der Elternbeitragsersatz laut § 45a (2) S.KBBG gebührt Kindern die „zu Beginn des 

Kinderbetreuungsjahres das 3. Lebensjahr vollendet haben“, andere nicht schulpflichtige Kinder 
erhalten den „Finanziellen Zuschuss für Familien“ laut § 46 S.KBBG.  
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 Der Elternbeitragsersatz gebührt unabhängig von der Organisationsform in der das Kind betreut 

wird. (Kindergarten oder AEG).  
 Die Höchstgrenzen gem. § 45 Abs. 2 S.KBBG werden nicht überschritten (bei einer Betreuung ab 

41 Wochenstunden beträgt die Höchstgrenze € 360,00 - abzüglich Elternbeitragsersatz € 100,00 
würde dies einen effektiv zu leistenden Elternbeitrag von € 260,00 ergeben).  

 Die Höhe des Elternbeitragsersatzes wird valorisiert vgl. § 47c S.KBBG. 
 
Gebühren werden wie folgt geändert: 
 

 
 
Der Bürgermeister stellt an die Gemeindevertretung den Antrag auf nachträgliche Beschlussfassung 
der Tarifanpassung Kindergartens rückwirkend ab 01.04.2023 wie o. a.  
Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen. 
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KINDERGARTENENTGELTE 2022/2023 ab 04/2023 im Monat

netto EUR (€) btto Ust

1. Vormittagsbetreuung (30 Std/Woche 07:00-13:00 Uhr)

1.1 5 jährige Kinder im verpflichtenden letzten Kindergartenjahr

(geboren zwischen 02.09.2016 und 01.09.2017) 0,00 0,00 13%

1.2 3 und 4 jährige Kinder

(geboren zwischen 02.09.2017 und 01.09.2019) 88,50 100,00 13%

Elternbeitragsersatz Land (§ 45a S. KBBG) -88,50 -100,00 13%

0,00 0,00 13%

1.3 übrige Kinder 88,50 100,00 13%

2. Nachmittagsbetreuung je Tag in der Woche pro Monat 17,70 20,00 13%

3. Fahrtkosten Elternanteil für Buskinder 23,01 26,00 13%

4. Mittagsmenü Kindergartenkinder und Vorschüler je Essen 2,65 3,00 13%

KINDERGARTENENTGELTE 2023/2024 ab 09/2023 im Monat

netto EUR (€) btto Ust

1. Vormittagsbetreuung (30 Std/Woche 07:00-13:00 Uhr)

1.1 5 jährige Kinder im verpflichtenden letzten Kindergartenjahr

(geboren zwischen 02.09.2017 und 01.09.2018) 0,00 0,00 13%

1.2 3 und 4 jährige Kinder

(geboren zwischen 02.09.2018 und 01.09.2020) 88,50 100,00 13%

Elternbeitragsersatz Land (§ 45a S. KBBG) -88,50 -100,00 13%

0,00 0,00 13%

1.3 übrige Kinder 88,50 100,00 13%

2. Nachmittagsbetreuung je Tag in der Woche pro Monat 17,70 20,00 13%

3. Fahrtkosten Elternanteil für Buskinder 23,89 27,00 13%

4. Mittagsmenü Kindergartenkinder und Vorschüler je Essen 2,65 3,00 13%
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7. Flächenwidmungsplan der Marktgemeinde Rauris; Umwidmung einer Fläche von Grünland 

in Bauland, GN 586/2, KG Unterland und Kennzeichnung als Apartmenthaus, GN 586/2 und 
586/6, KG Unterland; Beschlussfassung 

Der Bürgermeister berichtet: 

Teilabänderung des Flächenwidmungsplanes im Bereich „Hundsdorfstraße 39“; 

Verfahren gem. § 65 iVm § 67 (Kennzeichnung) ROG 2009 idgF - Umwidmung der GN 586/2 KG 57214 

Rauris von Grünland / ländliche Gebiete in Bauland / Erweitertes Wohngebiet: 

 

Im südlichen Bereich des Grundstückes GN586/6 schließt das GN 586/2 an welches den gleichen 

Eigentümer hat und soll, wie folgt gewidmet werden: 

 

Flächenwidmungsplan-Änderung von: 

Fläche [m²]  Widmung  

300 Grünland / Ländliche Gebiete  

in: 

TLF  Fläche [m²]  Widmung  Folgewidmung  

 300 Bauland/Erweiterte Wohngebiete  - 

 

Die gegenständliche Umwidmungsfläche liegt im östlichen Bereich von Hundsdorf. 

Die Aufschließungserfordernisse sind folgendermaßen gegeben: 

Die Zufahrt erfolgt abzweigend von der Rauriser Landesstraße L112 GN 818 über die Gemeindestraße 

„Hundsdorfstraße“, auf GN 527/3.  

Die Trinkwasserversorgung erfolgt durch die Wassergenossenschaft Rauris, die Abwasserbeseitigung 

(Fäkal- und Oberflächenkanal) erfolgt über das öffentliche Kanalnetz der Marktgemeinde Rauris, die 

Stromversorgung erfolgt durch die Salzburg AG. 

 

Die Umwidmung wurde am 01.03.2020 von Familie Mayr, Hundsdorfstraße 39, A-5661 Rauris 

angeregt.  

Im räumlichen Entwicklungskonzept ist hier noch eine größere Erweiterungsfläche vorgesehen, sodass 

die Umwidmung dieser Parzelle durch das REK gedeckt ist.  

Innerhalb der Kundmachungsfrist sind keine Einwände, Stellungnahme odgl. eingebracht worden. 
 
Kennzeichnung als Apartmenthaus: 
Im § 5 des Salzburger Raumordnungsgesetzes 2009 idgF „Begriffsbestimmungen“ sind nachfolgende 
Begriffe wie folgt definiert: 

a)Apartment: eine Nutzungseinheit innerhalb eines Baus, die zumindest über ein Wohnschlafzimmer 
oder getrennte Wohn- und Schlafzimmer, eine Küche oder Kochnische und einen Sanitärbereich 
verfügt und für den vorübergehenden Aufenthalt von Personen bestimmt ist; 
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b)Apartmenthaus: Bau mit mindestens einem Apartment zur Beherbergung von Gästen, der kein 
Apartmenthotel gemäß lit c oder Teil eines solchen ist; 
c)Apartmenthotel: Bau oder Gruppe von in einem räumlichen Naheverhältnis stehenden, eine 
funktionale oder wirtschaftliche Einheit bildenden Bauten mit Apartments zur Beherbergung von 
Gästen, in dem bzw der sich zur Erbringung hoteltypischer Dienstleitungen geeignete Räumlichkeit 
befinden; dafür müssen zumindest vorhanden sein: 
 aa) Räumlichkeiten für den Empfang der Gäste in einem zentralen, gut zugänglichen Bereich 
des Baus  
bzw der Gruppe von Bauten im Ausmaß von mindestens 40 m² sowie 
 bb) Räumlichkeiten für die Verabreichung von Speisen und Getränken in einem Ausmaß von 
mindestens: 
 – 4 m² je Gästezimmer bei Bauten mit bis zu 35 Gästezimmer, 
 – 3 m² je Gästezimmer bei Bauten ab 36 bis 100 Gästezimmer, 
 – 2 m² je Gästezimmer bei Bauten über 100 Gästezimmer. 
 
Das bedeutet, dass u.a. für Bauten mit mindestens einem Apartment bzw. für Objekte, die über das 
Maß der Privatzimmervermietung hinausgehen, eine „Kennzeichnung für Apartmenthäuser“ 
erforderlich ist. 
 
Familie Mayr beabsichtigt das bestehende Wohnhaus Hundsdorfstraße 39, GN 586/6, KG Unterland zu 
erweitern, sodass eine weitere Wohnung für die eigene Familie sowie 2 weitere Ferienwohnungen zur 
Vermietung entstehen können.  
Das Objekt befindet sich in der Baulandkategorie Erweiterte Wohngebiete. Gemäß § 39 ROG ist in 
dieser Baulandkategorie eine Kennzeichnung möglich. Eine solche Kennzeichnung soll nur 
vorgenommen werden, wenn keine erheblich nachteiligen Auswirkungen auf die Versorgung der 
Bevölkerung in ihren Grundbedürfnissen gemäß § 2 Abs 1 Z 7 lit b zu erwarten sind. 
Grundvoraussetzung für eine Kennzeichnung wäre jedenfalls eine entsprechende 
Raumordnungsvereinbarung mit der Gemeinde, diese liegt der Gemeinde bereits unterfertigt vor. 
Es liegt eine positive Stellungnahme des Ortsplaner Günther Poppinger vor.  
 
Der Bürgermeister stellt an die Gemeindevertretung den Antrag auf: 

• Beschlussfassung der angeführten Teilabänderungen des Flächenwidmungsplanes im Bereich 
„Hundsdorfstraße 39 - Mayer“ 

• Beschlussfassung der angeführten Kennzeichnung als Apartmenthaus für das Objekt 
Hundsdorfstraße 39 
 

Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen. 

 
 
8. Nachbesetzung Mitglied Fondsbeirat Salzburger Nationalparkfonds nach Austritt von 

Altbgm. Gaßner Manfred, Beschlussfassung 

Der Bürgermeister berichtet: 

Der Nationalpark Hohe Tauern ersucht nach dem Austritt von Altbürgermeister Gaßner / Kaprun den 
Platz im Fondsbeirat nachzubesetzen. § 33 Abs. 2 bzw. § 34 Abs. 1 Salzburger Nationalparkgesetz 2014 
sehen vor, dass die Mitglieder durch gemeinsamen Beschluss der vom Nationalpark erfassten 
Gemeinden bestimmt werden. Beschlussvorschlag lautend für BGM Domenik DAVID (Kaprun) 

Der Bürgermeister stellt an die Gemeindevertretung auf Zustimmung zum Beschlussvorschlag lautend 
für BGM Domenik DAVID (Kaprun). Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig angenommen. 
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9. Vertrag über die Errichtung und den Betrieb eines Tagesbetreuungszentrums mit den 
Gemeinden Taxenbach, Lend und Dienten und Vereinbarung mit Hilfswerk; 
Beschlussfassung 

Der Bürgermeister berichtet: 

Die Aufteilung der 10 Betreuungsplätze im Tagesbetreuungszentrum wurde wie folgt vereinbart und 
sich die beteiligten Gemeinden entsprechend der Anzahl der Betreuungsplätze an den Kosten der 
Errichtung des Tagesbetreuungszentrums sowie an den laufenden Kosten beteiligen werden: 

 6 Betreuungsplätze Marktgemeinde Taxenbach 
 2 Betreuungsplätze Marktgemeinde Rauris 
 1 Betreuungsplatz Gemeinde Lend 
 1 Betreuungsplatz Gemeinde Dienten 
 
Die Gesamterrichtungskosten inkl. Einrichtung abzüglich der Förderungen betragen € 231.600 netto. 
Aufgrund der 2 Betreuungsplätze der Marktgemeinde Rauris entfallen davon 20 % auf die 
Marktgemeinde Rauris. Die besprochene monatliche Mietenkalkulation der Salzburg Wohnbau wurde 
seitens der Marktgemeinde Taxenbach, Gemeinde Lend und Gemeinde Dienten abgelehnt.  

GV Sichler erkundigt sich warum die Mietenkalkulation abgelehnt wurde. Bürgermeister antwortet 
darauf, dass die Einmalzahlung aufgrund der geringeren Errichtungskosten die günstigere Variante ist 
als die Mietenkalkulation.   

20 % der Errichtungskosten (€ 46.320) sind nach allseitiger Vertragsunterfertigung innerhalb von 4 
Wochen seitens der Marktgemeinde Rauris zu begleichen.  

Laut Vereinbarung mit dem Hilfswerk unterstützen die Gemeinden die Anlaufphase in den ersten 6 
Monaten, indem die öffentliche Förderung in Höhe von € 60 pro nicht belegten Platz und Tag durch 
die Gemeinde übernommen wird.  

Die monatlichen Betriebskosten erfolgen mit jährlicher Abrechnung von € 100 pro Betreuungsplatz, 
d.h. € 200 für die Marktgemeinde Rauris. 

Das Hilfswerk organisiert den Hin- und Rücktransport. 

Die Gemeindevorstehung hat in der Sitzung vom 31.07.2023 einstimmig die Weiterleitung zur 
Beschlussfassung an die Gemeindevertretung entschieden.  
 
Der Vertrag über die Errichtung und den Betrieb eines Tagesbetreuungszentrums mit den Gemeinden 
Taxenbach, Lend und Dienten und die Vereinbarung mit dem Hilfswerk wie vorgetragen wird 
einstimmig beschlossen. 
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GV Roswitha Huber verlässt aufgrund Befangenheit den Sitzungssaal. 
 
10. Bestellung Christa Huber als Ortsleiterin des Salzburger Bildungswerkes; Beschlussfassung 

Der Bürgermeister berichtet: 
Frau Roswitha Huber sen. hat als Ihre Nachfolgerung als Ortsleiterin des Salzburger Bildungswerkes 
Frau Christa Huber vorgeschlagen bzw. namhaft gemacht. 

Die Gemeindevertretung entsendet die Ortsleiterin des Salzburger Bildungswerkes. 

Auf Antrag des Bürgermeister wird als Ortsleiterin des Salzburger Bildungswerkes Frau Christa Huber 
bestellt und dies einstimmig beschlossen. 

GV Roswitha Huber kehrt in den Sitzungssaal zurück. 
 
11. Hilfswerk und TEZ Bedarfsbescheid Betreuungskontingent 2023/2024; Beschlussfassung 

Der Bürgermeister berichtet: 
Es wurde um die Ausstellung eines Bedarfbescheides gemäß dem Salzburger  Kinderbetreuungsgesetz 
durch die TEZ Zentrum für Tageseltern in Salzburg mit 12 Betreuungsplätze und durch das Hilfswerk 
Salzburg Region Pinzgau mit 19 Betreuungsplätze und 1 Gruppenkontingent angesucht. 
 
Gemäß § 5 Abs. 10 Salzburger Kinderbetreuungsgesetz idgF wurde der Bedarf per Juni 2023 für die 
Marktgemeinde Rauris wie folgt ermittelt:  
 

•   89 Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr davon 4%              3,6 =  4 

• 500 Kinder bis zum vollendeten 16. Lebensjahr davon 1,5%        7,4 =  8 

Summe des Mindestbedarfes an Kinderbetreuungsplätzen                        =  12 
 
Auf Antrag des Bürgermeisters wird die Ausstellung der Bedarfsbescheides gem. S.KBBG für das 
Betreuungsjahr 2023/2024 an die TEZ Zentrum für Tageseltern in Salzburg mit 12 Betreuungsplätze 
und an das Hilfswerk Salzburg Region Pinzgau mit 19 Betreuungsplätze und 1 Gruppenkontingent 
einstimmig beschlossen. 
 
12. Betreuungsform barrierefreie Wohnungen (betreubares Wohnen) am Standort Wiesenweg 

4; Beschlussfassung 

Der Bürgermeister berichtet: 
Seitens der Salzburger Wohnbau Hr. Dietmar Winkler erging die Anfrage der Führung in der Art 
betreutes oder betreubares Wohnen.  

 
Definition betreutes Wohnen: Betreutes Wohnen ist eine Wohnform u.a. für ältere Menschen, bei der 
eine altersgerechte Wohnsituation (z.B. Wohnungen oder Appartements in barrierefreier Bauweise) 
und konkrete Betreuungsleistungen miteinander kombiniert angeboten werden. 
Definition betreubares Wohnen: Wohnform für ältere Menschen und eine altersgerechte 
Wohnsituation ohne konkrete Betreuungsleistung = barrierefreie Wohnungen und keine angebotene 
Betreuungsleistung 

 
GV Sichler betont, dass bei der Betriebsform betreutes Wohnen ein zusätzlicher monatlicher Beitrag 
zu bezahlen ist, auch wenn die Betreuung noch nicht erforderlich ist. Meistens sind jedoch die 
Betreuung und zusätzliche Leistungen dann trotzdem noch extra zu bezahlen. 
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GV Wimberger sagt, dass der Standort neben dem Seniorenheim ideal ist und zB das Essen im 
Seniorenheim mitgenutzt werden kann. Eine Mitbetreuung durch das Seniorenheim wäre aufgrund 
Personalmangel und Fachkräftemangel ohnehin nicht möglich. 
 
In der Gemeindevorstehungssitzung vom 19.06.2023 wurde einstimmig die Betreuungsform 
barrierefreie Wohnungen (betreubares Wohnen) am Standort Wiesenweg 4 zur Beschlussfassung an 
die Gemeindevertretung weitergeleitet. 
 
Auf Antrag der Gemeindevorstehung wird die Betreuungsform barrierefreie Wohnungen (betreubares 
Wohnen) am Standort Wiesenweg 4 einstimmig beschlossen. 
 

13. Allfälliges 

Der Bürgermeister berichtet: 

 Die Unwetter am 28.08.2023 haben uns wie allen bekannt sehr getroffen. Durch die bereits im 
Vorhinein getroffenen Schutzmaßnahmen im Bereich Rauris und Wörth und dem 
Retentionsbecken in Bucheben konnte einiges verhindert werden. Das Retentionsbecken ist für 3 
Tage ausgelegt und war innerhalb von 2,41 h voll. Ein großer Dank gilt den Einsatzkräften, 
sämtlichen Organisationen, Hilfskräften und Grundeigentümern. Die Soforthilfemaßnahmen 
wurden in 2 Bereiche auf Bundeswasserbau (Teufenbach bis Retentionsbecken) und Wildbach- 
und Lawinenverbauung (Teufenbach bis Talschluss) aufgeteilt. Die Sofortmaßnahmen wurden mit 
2 Wochen genehmigt. Auch der Abtransport der Gäste in den Hütten im Talschluss konnte durch 
„Die Libelle“ bzw. der  Bergrettung Rauris erfolgreich organisiert werden. Insgesamt wurden 20 
Keller ausgepumpt. Trotz all der Schäden kam es glücklicherweise zu keinen Personenschäden! Es 
ist jetzt Schritt für Schritt die Infrastruktur wieder herzustellen. 

 Die Asphaltierung der Seidlwinklstraße soll im Oktober 2023 stattfinden. 

 Der Beginn der Abbrucharbeiten des alten Seniorenheims ist ab 18.09.2023 bis voraussichtlich 
Ende Oktober 2023 geplant. 

 
GR Wallner möchte sich in diesem Zuge Dank und Anerkennung an alle Organisationen und Hilfskräfte 
bedanken, die während der Aufräumarbeiten und der Unwetter im Einsatz waren. 
 
GV Maier erkundigt sich wann der Zuschuss für die Sportunion ausbezahlt wird. Bürgermeister 
antwortet darauf, dass dies demnächst erfolgen wird. 
 

14. Berichte der Ausschüsse (nicht öffentlich) 
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Ende der Sitzung: 20:05 Uhr 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Für die ÖVP-Fraktion: 
 
 
 
Für die SPÖ-Fraktion: 
 
 
Für die Freie Wählergemeinschaft: 
 
 
Der Vorsitzende: 
 
 
Die Schriftführerin: 
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